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rung, ihre diesbezüglichen Anstrengungen fortzusetzen, und 
würdigt die Geberländer und andere Akteure der internatio-
nalen Gemeinschaft für ihre Beiträge und ihre Hilfe bei der 
Minenbekämpfung; 

 2. bringt ihre Besorgnis über die hohe Zahl an 
Kleinwaffen zum Ausdruck, die nach wie vor in der Gesell-
schaft vorhanden sind, würdigt die Fortschritte der Regie-
rung Kambodschas bei der Auseinandersetzung mit Klein-
waffenfragen sowie die diesbezügliche Zusammenarbeit der 
internationalen Gemeinschaft und legt der Regierung nahe, 
bei den regionalen und internationalen Anstrengungen zur 
Verminderung der Zahl unerlaubter Kleinwaffen mitzuwir-
ken, namentlich bei der Durchführung der bestehenden Pro-
gramme;  

VIII 

Schlussfolgerung 

 1. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten, welche Rolle das Amt des Hohen 
Kommissars wahrnimmt, um der Regierung und dem Volk 
Kambodschas bei der Förderung und dem Schutz der Men-
schenrechte behilflich zu sein, welche Ergebnisse es hierbei 
erzielt hat und welche Empfehlungen der Sonderbeauftragte 
zu Fragen abgegeben hat, die zu seinem Auftrag gehören; 

 2. beschließt, ihre Behandlung der Menschenrechts-
situation in Kambodscha auf ihrer siebenundfünfzigsten Ta-
gung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" fortzusetzen. 

RESOLUTION 56/170 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109) 439. 

56/170. Schutz von Migranten 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/92 vom 4. De-
zember 2000, 

 in Anbetracht dessen, dass in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte440 verkündet wird, dass alle Men-
schen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind 
und ohne Unterschied, insbesondere nach Rasse, Hautfarbe 
oder nationaler Herkunft, Anspruch auf alle darin verkünde-
ten Rechte und Freiheiten haben, 

_____________ 
439 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Armenien, Äthiopien, 
Bangladesch, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Haiti, Honduras, Kap Verde, Kolumbien, Kuba, Lesotho, Marok-
ko, Mauritius, Mexiko, Mosambik, Nicaragua, Paraguay, Peru, Philip-
pinen, Portugal, Russische Föderation, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Togo, Tunesien, Türkei und Uruguay. 
440 Resolution 217 A (III). 

 in Bekräftigung der von der Weltkonferenz über Men-
schenrechte441, der Internationalen Konferenz über Bevölke-
rung und Entwicklung442, dem Weltgipfel für soziale Ent-
wicklung443 und der Vierten Weltfrauenkonferenz444 verab-
schiedeten Bestimmungen betreffend Migranten, 

 Kenntnis nehmend von der positiven Behandlung der 
Migrantenfrage auf der Weltkonferenz gegen Rassismus, 
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängende Intoleranz und in Anerkennung des wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Beitrags, den Migran-
ten in ihren Ziel- und Herkunftsländern leisten,  

 in Anbetracht des Berichts der Sonderberichterstatterin 
der Menschenrechtskommission über die Menschenrechte 
von Migranten445, 

 Kenntnis nehmend von den am 24. April 2001 von der 
Menschenrechtskommission verabschiedeten Resolutionen 
2001/52 über die Menschenrechte von Migranten und 
2001/56 über den Schutz von Migranten und ihren Fami-
lien446,  

 unter Hinweis auf ihre Resolution 40/144 vom 13. De-
zember 1985, mit der sie die Erklärung über die Menschen-
rechte von Personen, die nicht Staatsangehörige des Landes 
sind, in dem sie leben, billigte, 

 in Anerkennung des positiven Beitrags, den Migranten 
häufig leisten, namentlich dann, wenn sie sich schließlich in 
die Gesellschaft ihres Gastlands integrieren, 

 in Anbetracht dessen, dass Migranten sich häufig in ei-
ner verletzlichen Situation befinden, unter anderem, weil sie 
nicht in ihrem Herkunftsstaat sind und auf Grund der Unter-
schiede in Sprache, Bräuchen und Kultur Schwierigkeiten 
begegnen, sowie in Anbetracht der wirtschaftlichen und so-
zialen Schwierigkeiten und Hindernisse, die illegalen oder 
irregulären Migranten bei der Rückkehr in ihren Herkunfts-
staat im Wege stehen, 

 sowie in Anbetracht der Notwendigkeit eines zielge-
richteten, konsequenten Ansatzes gegenüber Migranten als 
einer konkreten schwächeren Gesellschaftsgruppe, insbe-
sondere gegenüber Frauen und Kindern unter den Migran-
ten, 
_____________ 
441 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
442 Siehe Report of the International Conference on Population and 
Development, Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Ver-
einten Nationen, Best.-Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
443 Siehe Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen, 
6.-12. März 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.166/9 vom 19. April 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I 
und II. 
444 Siehe Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Sep-
tember 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anla-
gen I und II. 
445 E/CN.4/2001/83 und Add.1. 
446 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
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 zutiefst besorgt über die in verschiedenen Teilen der 
Welt auftretenden Ausprägungen von Gewalt, Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und anderen gegen Migranten, insbe-
sondere Frauen und Kinder, gerichteten Formen von Diskri-
minierung sowie unmenschlicher und erniedrigender Be-
handlung, 

 betonend, wie wichtig es ist, dass Bedingungen ge-
schaffen und gefördert werden, die zu größerer Harmonie 
zwischen den Wanderarbeitnehmern und der übrigen Gesell-
schaft des Staates, in dem sie leben, führen, damit die in Tei-
len zahlreicher Gesellschaften immer häufiger von Einzel-
personen oder Gruppen gegen Migranten verübten Akte des 
Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit beseitigt werden, 

 erfreut über das wachsende Interesse der internationa-
len Gemeinschaft an dem wirksamen und umfassenden 
Schutz der Menschenrechte aller Migranten und unterstrei-
chend, dass weitere Anstrengungen unternommen werden 
müssen, um die Achtung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten aller Migranten sicherzustellen, 

 feststellend, dass die Staaten Anstrengungen unter-
nommen haben, um den internationalen Menschenhandel mit 
Migranten zu bestrafen und die Opfer dieser illegalen Tätig-
keit zu schützen, 

 Kenntnis nehmend von dem am 1. Oktober 1999 vom 
Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte abge-
gebenen Gutachten OC-16/99 betreffend "Das Recht auf In-
formation über konsularische Hilfe im Rahmen der Garanti-
en für ein ordnungsgemäßes Verfahren" im Falle von aus-
ländischen Staatsangehörigen, die von den Behörden eines 
Empfangsstaats inhaftiert worden sind,  

 1. begrüßt die in der Millenniums-Erklärung der 
Vereinten Nationen447 erneut eingegangene Verpflichtung, 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Achtung und den Schutz 
der Menschenrechte von Migranten, Wanderarbeitnehmern 
und ihren Familien zu gewährleisten, die in vielen Gesell-
schaften immer häufiger vorkommenden rassistischen und 
fremdenfeindlichen Handlungen zu beseitigen und in allen 
Gesellschaften größere Harmonie und Toleranz zu fördern; 

 2. ersucht alle Mitgliedstaaten, im Einklang mit ih-
rer jeweiligen Verfassungsordnung sowie der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte440 und den internationalen 
Übereinkünften, deren Vertragsparteien sie sind, namentlich 
den Internationalen Menschenrechtspakten448, dem Überein-
kommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe449, dem Interna-
tionalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung450, der Internationalen Konvention 
zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 

_____________ 
447 Siehe Resolution 55/2. 
448 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
449 Resolution 39/46, Anlage. 
450 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 

Familienangehörigen451, dem Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau452, dem 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes453 und den an-
deren anwendbaren internationalen Menschenrechtsüberein-
künften, die Menschenrechte aller Migranten wirksam zu 
fördern und zu schützen; 

 3. verurteilt nachdrücklich jede Form der Rassen-
diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit im Zusammen-
hang mit dem Zugang zu Arbeitsplätzen, beruflicher Ausbil-
dung, Wohnraum, Schulbildung, Gesundheits- und sozialen 
Diensten sowie anderen Diensten, die zur Nutzung durch die 
Öffentlichkeit bestimmt sind, und begrüßt die aktive Rolle 
der staatlichen und der nichtstaatlichen Organisationen bei 
der Bekämpfung des Rassismus und bei der Gewährung von 
Hilfe für die einzelnen Opfer rassistischer Handlungen, ein-
schließlich Migranten; 

 4. fordert alle Staaten auf, ihre Einwanderungspoli-
tik zu überprüfen und erforderlichenfalls zu ändern, um alle 
diskriminierenden Praktiken gegen Migranten zu beseitigen, 
und eine Spezialausbildung für richtliniengebende Staatsbe-
amte sowie Polizei-, Einwanderungs- und andere zuständige 
Beamte bereitzustellen, und unterstreicht damit, wie wichtig 
es ist, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um Bedingungen 
zu schaffen, die einer größeren Eintracht und vermehrter To-
leranz innerhalb der Gesellschaften förderlich sind; 

 5. erklärt erneut, dass alle Vertragsstaaten die all-
gemein anerkannten Menschenrechte von Migranten, insbe-
sondere von Frauen und Kindern, unabhängig von ihrem 
rechtlichen Status voll schützen und sie human behandeln 
müssen, insbesondere im Hinblick auf die Gewährung von 
Hilfe und Schutz; 

 6. erklärt erneut nachdrücklich, dass die Vertrags-
staaten verpflichtet sind, die uneingeschränkte Achtung und 
Einhaltung des Wiener Übereinkommens von 1963 über 
konsularische Beziehungen454 sicherzustellen, insbesondere 
im Hinblick auf das Recht ausländischer Staatsangehöriger, 
im Falle einer Inhaftierung unabhängig von ihrem Einwan-
derungsstatus mit einem Konsularbeamten ihres eigenen 
Staates zu verkehren, und die Pflicht des Staates, in dessen 
Hoheitsgebiet die Inhaftierung stattfindet, den ausländischen 
Staatsangehörigen von diesem Recht in Kenntnis zu setzen; 

 7. bekräftigt die Verantwortung der Regierungen für 
die Absicherung und den Schutz der Rechte von Migranten 
vor illegalen oder gewalttätigen Akten, insbesondere Akten 
der Rassendiskriminierung und Verbrechen, die von Einzel-
personen oder Gruppen aus rassistischen oder fremdenfeind-
lichen Motiven begangen werden, und fordert sie nach-
drücklich auf, die diesbezüglichen Maßnahmen zu verstär-
ken; 

_____________ 
451 Resolution 45/158, Anlage. 
452 Resolution 34/180, Anlage. 
453 Resolution 44/25, Anlage. 
454 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 596, Nr. 8638. 
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 8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, wirksame 
Maßnahmen zu verabschieden, um der willkürlichen Fest-
nahme und Inhaftierung von Migranten, so auch durch Ein-
zelpersonen oder Gruppen, ein Ende zu setzen; 

 9. bekundet ihre Unterstützung für die Tätigkeit der 
Sonderberichterstatterin der Menschenrechtskommission  
über die Menschenrechte von Migranten und ersucht sie, die 
in der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Durban455 
enthaltenen Empfehlungen bei der Wahrnehmung ihres Man-
dats, ihrer Aufgaben und ihrer Pflichten zu berücksichtigen;  

 10. legt den Mitgliedstaaten nahe, soweit nicht bereits 
geschehen, innerstaatliche Strafgesetze zur Bekämpfung des 
internationalen Menschenhandels mit Migranten zu erlassen, 
die insbesondere den Fällen von Menschenhandel Rechnung 
tragen sollen, die Migranten in Lebensgefahr bringen oder 
verschiedene Formen der Knechtschaft oder Ausbeutung, 
wie beispielsweise Schuldknechtschaft, sexuelle Ausbeutung 
oder Ausbeutung der Arbeitskraft, umfassen, und die inter-
nationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung dieses Men-
schenhandels zu verstärken; 

 11. legt allen Regierungen nahe, im Einklang mit den 
geltenden Rechtsvorschriften die etwaigen Hindernisse zu 
beseitigen, die den sicheren, uneingeschränkten und zügigen 
Transfer von Einkünften, Vermögenswerten und Ruhe-
standsgeldern von Migranten in ihr Herkunfts- oder jedes 
Drittland verhindern, und gegebenenfalls Maßnahmen zur 
Lösung aller sonstigen Probleme zu erwägen, die einen sol-
chen Transfer möglicherweise behindern; 

 12. begrüßt die von einigen Ländern verabschiedeten 
Einwanderungsprogramme, die Migranten die volle Integra-
tion in die Gastländer ermöglichen, die Familienzusammen-
führung erleichtern und ein harmonisches und tolerantes 
Umfeld fördern, und legt den Staaten nahe, die Möglichkeit 
der Annahme derartiger Programme in Erwägung zu ziehen; 

 13. fordert alle Staaten auf, die Menschenrechte von 
Migrantenkindern, insbesondere unbegleiteten Migranten-
kindern, zu schützen und dabei sicherzustellen, dass das 
Wohl der Kinder und ihre Wiedervereinigung mit den Eltern, 
sofern möglich und angebracht, mit höchstem Vorrang zu 
berücksichtigen sind, und legt den zuständigen Organen der 
Vereinten Nationen nahe, im Rahmen ihres jeweiligen Man-
dats der Lage von Migrantenkindern in allen Staaten beson-
dere Aufmerksamkeit zu widmen und bei Bedarf Empfeh-
lungen zur Verstärkung ihres Schutzes abzugeben; 

 14. vermerkt mit Genugtuung, dass der 18. Dezember 
zum Internationalen Tag der Migranten erklärt wurde und 
dass die Mitgliedstaaten und die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen gebeten wurden, diesen Tag 
zu begehen, indem sie unter anderem Informationen über die 
Menschenrechte und Grundfreiheiten von Migranten und ih-

_____________ 
455 Siehe Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz, 
Erklärung und Aktionsprogramm. 

rem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Beitrag zu ih-
ren Gast- und Heimatländern verbreiten, Erfahrungen aus-
tauschen und Maßnahmen konzipieren, um den Schutz der 
Migranten zu gewährleisten;  

 15. legt den Staaten nahe, sich an regionalen Dialo-
gen über Migrationsprobleme zu beteiligen, und bittet sie, 
gemeinsam mit Staaten anderer Regionen Programme zum 
Schutz der Rechte von Migranten zu konzipieren und durch-
zuführen; 

 16. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung unter dem 
Unterpunkt "Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer 
Ansätze zur besseren Gewährleistung der effektiven Aus-
übung der Menschenrechte und Grundfreiheiten" einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.  

RESOLUTION 56/171 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 72 Stimmen bei 49 Gegenstimmen und 46 Ent-
haltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583, Add.3, Ziffer 48)456: 
 Dafür: Albanien, Andorra, Australien, Bahamas, Barbados, Belgien, Be-
lize, Botsuana, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominica, 
Ecuador, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Ju-
goslawien, Kanada, Kiribati, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Marshallinseln, Mauritius, Mikronesien (Föderierte Staaten von), 
Monaco, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik 
Moldau, Rumänien, Salomonen, Samoa, San Marino, Schweden, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, St. Kitts und Nevis, Suriname, Trinidad und Tobago, 
Tschechische Republik, Tuvalu, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien 
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika. 
 Dagegen: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, 
Bahrain, Bangladesch, Belarus, Benin, Bhutan, Brunei Darussalam, China, 
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dschibu-
ti, Gambia, Guyana, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jordanien, 
Kasachstan, Katar, Komoren, Kongo, Kuba, Laotische Volksdemokratische 
Republik, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malaysia, Malediven, 
Mali, Marokko, Mauretanien, Myanmar, Oman, Pakistan, Russische Födera-
tion, Saudi-Arabien, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Syrische Arabische Republik, 
Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, 
Vietnam. 
 Enthaltungen: Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argenti-
nien, Äthiopien, Bolivien, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Côte d'Ivoire, 
Dominikanische Republik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eri-
trea, Gabun, Georgien, Ghana, Guinea, Jamaika, Kamerun, Kap Verde, Kenia, 
Kolumbien, Madagaskar, Malawi, Mexiko, Mosambik, Namibia, Nepal, Nigeria, 
Philippinen, Republik Korea, Ruanda, Sambia, Sierra Leone, Singapur,  
St. Lucia, Südafrika, Thailand, Togo, Uganda, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Ver-
einigte Arabische Emirate, Zypern.  

_____________ 
456 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Costa 
Rica, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Lettland, Liechtenstein, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Polen, Portugal, San Marino, Schweden, Spanien, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und 
Vereinigte Staaten von Amerika. 
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